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Tagesordnung I Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 4. Dezember 2025

Vorlaoen-N r. 25-K-27-0004

Empfehlung des Kulturbeirats zu einem "Onlinewahlverfahren zu der Kulturbeiratswahl 2026"
-Beschluss Nr. 0045 vom 19. August 2025-

Das städtische Gremium Kulturbeirat wird nach Stand der aktuellen Kulturbeiratsordnung alle vier
Jahre neu gewählt. Die Wahlzeit beginnt immer am 1. September, das nächste Mal 2026. Die Wahl
findet vor Ablauf der Wahlzeit des amtierenden Kulturbeirats statt. Sie endet an einem von der
Wahlleitung festgelegten Termin, der spätestens 79 Tage vorher bekanntgegeben werden muss.
So ist damit zu rechnen, dass der nächste Wahltag noch vor Beginn der Sommerpause 2026
liegen sollte. Der Aufruf zur Kandidatur kann dann im Frühjahr 2026 und die Durchführung der
Wahl im Sommer 2026, außerhalb von Ferienzeiten positioniert werden.

Der Kulturbeirat empfiehlt, die Abstimmung über die 13 gewählten Kulturbeiratsmitglieder von einer
reinen Briefwahl auf ein Onlinewahlverfahren umzustellen. Da das Jugendparlament sich bereits
positiv zur Umstellung auf ein Onlinewahlverfahren ausgesprochen hat, ergeben sich neben den
ressourcensparenden Effekten des Wahlverfahrens an sich Synergien. Für die Anderung des
Wahlvefahrens wäre eine Anderung der Ordnung erforderlich. Mit den entsprechenden Vorläufen,
die auch eine Beauftragung von einem Fachunternehmen für die Durchführung eines
Onlinewahlverfahrens berücksichtigen, läge aktuell das Zeitfenster vor, sich über die Wahl und
ei ne mög I iche Verfahrensänderung auszutauschen.

Der Kulturbeirat erklärt außerdem in Bezug auf die Erkenntnisse der Evaluation des Kulturbeirats
die Erhöhung der Wahlbeteiligung zum herausragenden Ziel, unter dem das gesamte Verfahren
von Durchführung und Kommunikation der Wahl realisiert werden soll.

Der Kulturbeirat bittet den Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften, folgende
Überlegungen zu berücksichtigen - das Gremium erachtet es als sinnvoll,

l. dass die Verwaltung für folgende Aspekte die Vorbereitung übernimmt:

eine Anderung der Kulturbeiratsordnung vorzubereiten, um ein Onlinewahlverfahren für die
kommende Kulturbeiratswahl im Jahr 2026 zu ermöglichen.
ein Beschluss über die Anderung der Ordnung spätestens in der
Stadtverordnetenversammlung am 20...November 2025 gefasst werden müsste, um eine
a uf das Wa hlverfahren ausgerichtete Offentl ichkeitsa rbeit zu ermögl ichen.

Um die Wahlbeteiligung deutlich zu erhöhen, sollte

a)

b)

il.

a)

b)

c)

idealerweise allen Wahlberechtigten die Wahlunterlagen respektive ein Zugangscode zu
ei nem On I i newa hlverfahren postalisch zugehen.
falls a) nicht möglich ist, die Möglichkeit einer Postwurfsendung mit QR-Code für die
Teilnahme an der Wahl geprüft werden.
die Ausarbeitung eins ausgewogenen Konzepts zur Kommunikation der Wahl als zwingend
erforderlich angesehen werden und eine Agentur zu diesem Zwecke beauftragt werden.
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d) im Wahlamt und in den Ortsvenrvaltungen eine ,,Vor-Ort-Wahl" an vorbereiteten PCs
ermöglicht werden, um Abbau von Barrieren und somit weitestgehende Beteilung zu
gewährleisten.

Beschluss Nr. 0141

Die Stellungnahme des Seniorenbeirats vom 30.11.2025 wird zur Kenntnis genommen.

Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass der Seniorenbeirat mit einer Hilfestellung in den
Ortsverwaltungen einverstanden wäre, sofern dabei eine geheime Wahl gewährleistet werden
könnte.

Frau Hörner (Amt 31) erläutert, dass analog der staatlichen Wahlen Unterstützungsmöglichkeiten
durch Hilfspersonen vorgesehen seien, diese Personen unterlägen der Verschwiegenheit.

Frau Hörner erläutert weiterhin, dass die Arbeitsbelastung in den Ortsverwaltungen kein Problem
darstelle (lt. Auskunft des Hauptamtes).

Nunmehr besteht Einvernehmen, das Onlinewahlverfahren zur Kulturbeiratswahl 2026
durchzuführen.

Die Geschäftsstelle des Kulturbeirats wird gebeten, im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne auf
die Möglichkeit eines analogen Wahlverfahrens in den Ortsverwaltungen hinzuweisen.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Der Stadtverord netenvorsteher

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Der Magistrat
-16-

Dezernat lll
mit der Bitte um weitere Veranlassung
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